
 
 

Feststellung des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2024 
für den Zweckverban  

Grünsfeld/Lauda-Königshofen 
 
 
Aufgrund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) sowie des  
§ 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung, hat die 

  
08. Mai 2025 das Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 wie folgt festgestellt: 
 

 
 

EUR 

1. Ergebnisrechnung  

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 518.518,76 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen - 518.518,76 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 0,00 

1.4 Außerordentliche Erträge 0,00 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0,00 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 0,00 

2. Finanzrechnung  

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 232.659,53 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 376.522,43 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) - 143.862,90 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 100.000,00 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) - 100.000,00 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) - 243.862,90 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 150.000,00 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) 150.000,00 



2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) - 93.862,90 

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen 
und Auszahlungen 0,00 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 481.572,01 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) - 93.862,90 

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  
(Saldo aus 2.13 und 2.14) 387.709,11 

3. Bilanz  

3.1 Immaterielles Vermögen 0,00 

3.2 Sachvermögen 1.879.975,63 

3.3 Finanzvermögen 632.759,11 

3.4 Abgrenzungsposten 101.581,59 

3.5 Nettoposition 0,00 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 2.614.316,33 

3.7 Basiskapital * 640.391,09 

3.8 Rücklagen 0,00 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 

3.10 Sonderposten 1.775.078,21 

3.11 Rückstellungen 0,00 

3.12 Verbindlichkeiten 198.847,03 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 2.614.316,33 

* einschließlich Kapitalrücklage 
 
 
  



4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 
(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO) 

 

Detaillierte Darstellung der Behandlung von 
Überschüssen und Fehlbeträgen2) 

drittvorange-
gangenes 

Jahr3) 

zweitvorange- 
gangenes 

Jahr3) 

Vorjahr Haushaltsjahr 

EUR EUR EUR EUR 
1 2 3 4 

1.  beim ordentlichen Ergebnis         

1.1 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 
aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen 
des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Minderung des Basiskapitals nach Artikel  
13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des 
Gemeindehaushaltsrechts 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 
Entnahme aus der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 
Verwendung des Überschusses des 
Sonderergebnisses zum Ausgleich des 
ordentlichen Ergebnisses 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 
Verrechnung eines Fehlbetrags beim 
ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche 
Ergebnis folgender Haushaltsjahre 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Verrechnung eines Fehlbetrags beim 
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. beim Sonderergebnis         

2.1 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 

Verrechnung eines Fehlbetrags beim 
Sonderergebnis mit der Rücklage aus 
Überschüssen 
des Sonderergebnisses 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Verrechnung eines Fehlbetrags beim 
Sonderergebnis mit dem Basiskapital 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

2) Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist. 
3) optional 
 
 
 
 
Lauda-Königshofen, 13. Mai 2025 
 
 
gez. 
Dr. Lukas Braun 
Verbandsvorsitzender 
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